
 
 

Vorbeugende Maßnahmen:
• Meiden Sie befallene Bereiche, beachten Sie entsprechende Warnschilder bzw. Absperrungen.
• Halten Sie Abstand, vermeiden Sie den Kontakt mit den Raupen und Gespinsten, versuchen  
 Sie keinesfalls selbst, die Gespinste zu entfernen.
• Vermeiden Sie einen Eintrag von Brennhaaren z. B. durch kontaminierte Kleidung und Schuhe,  
 Haustiere oder Brennholz in Ihre Wohnräume.
• Weisen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren durch die Brennhaare und Gespinste hin. Die Gespinst- 
 Nester können mehrere Jahre in der Natur verbleiben und können daher ganzjährig eine Gefahr  
 darstellen. 
Maßnahmen nach Kontakt:
• Nach stattgefundenem Kontakt mit den Brennhaaren legen Sie so bald wie möglich die kontami- 
 nierte Kleidung ab. Diese sollte bei möglichst 60°C gewaschen werden. Sie sollten duschen  
 oder baden sowie die Haare waschen.
• Bei auftretenden allergischen Reaktionen mit Atemnot sollte sofort der Rettungsdienst (112) 
 gerufen werden.
• Holen Sie sich bei Haut- bzw. Schleimhautirritationen oder Augenreizungen ärztliche Hilfe.  
Sonstige Maßnahmen:
• Melden Sie nicht gekennzeichnete befallene Bereiche der Gemeindeverwaltung, dem Umwelt-  
 oder Gesundheitsamt.
• Kommen Sie als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter von befallenen Grundstücken bei  
 möglicher Gesundheitsgefährdung von Personen Ihrer Verantwortung für Überwachungs-, 
 Vorsorge und Bekämpfungsmaßnahmen nach.

M
Merkblatt für Bürgerinnen und Bürger

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist eine Schmetterlingsart, deren 
Raupen gesundheitliche Beeinträchtigungen beim Menschen hervorru-
fen können. Die Brennhaare der Raupen enthalten ein Nesselgift und 
sind mit Widerhaken versehen. Sie können bei Kontakt mit der Haut 
starken Juckreiz und die Bildung von Quaddeln oder Bläschen verur-
sachen. Eingeatmete Brennhaare können zu Atembeschwerden und 
Reizungen im Rachen führen, geraten Brennhaare der Raupen in die 
Augen, können Augenreizungen die Folge sein. Ausgeprägte allergi-
sche Symptome sind möglich.
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aßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit

Der Eichenprozessionsspinner


